
Reaktorsicherheit unter der Programm-Nummer 226 die
Anschaffung emissionsarmer schwerer Nutzfahrzeuge. Die
Förderung erfolgt mittels durch das BMVBS zusätzlich um
bis zu 1,5-Prozent-Punkte verbilligten Krediten aus dem
ERP-Umwelt- und Energiesparprogramm und alternativ
durch nicht rückzahlbare Zuschüsse. 

Gefördert wird die Anschaffung schwerer Nutzfahr-
zeuge ab 12 t zul. GG, die ausschließlich für den Güterver-
kehr bestimmt sind und die bei „der ersten verkehrsrecht-
lichen Zulassung in der Bundesrepublik Deutschland
einen höheren als den aktuell geltenden Emissionsstan-
dard erfüllen“. Derzeit sind das damit die Schadstoff-
klassen Euro 5 und EEV der Klasse 1. Die Investitions-
mehrkosten wurden für den Förderschwerpunkt mit 8500
Euro pro Fahrzeug festgesetzt.

Kleine und mittlere Unternehmen

Wer kann Anträge stellen? Antragsberechtigt sind nach
KfW-Angaben in- und ausländische Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft, die sich mehrheitlich in Privat-
besitz befinden sowie freiberuflich Tätige. 

Besonders interessant: Kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) werden besonders gefördert. Letzter mög-
licher Förderungstag für Euro-5-Fahrzeuge ist übrigens 
der 30. September 2008 – da am darauf folgenden Tag
bekanntermaßen die entsprechende Emissionsnorm für
alle neu zugelassenen Fahrzeuge bindend in Kraft tritt.

In welchem Umfang kann mitfinanziert werden? In der
Regel liegt der Anteil bei bis zu 50 Prozent der Anschaf-
fungskosten. Bei den zuvor angeführten kleinen und mitt-
leren Unternehmen, welche nach KfW-Angaben die KMU-
Kriterien der EU-Kommission erfüllen und dies gegenüber
der Hausbank nachweisen, kann der Anteil immerhin bis
zu 75 Prozent betragen. Die Kreditlaufzeit beträgt mindes-
tens fünf Jahre und maximal acht Jahre bei höchstens
zwei tilgungsfreien Anlaufjahren. Der Zinssatz ist übrigens
für die Kreditlaufzeit fest.

Neben der beschriebenen Gewährung zinsvergünstigter
Darlehen besteht nach Aussage der KfW darüber hinaus
jedoch auch noch die Möglichkeit, die Anschaffung emis-
sionsarmer Nutzfahrzeuge über eine Zuschussvariante
(Programm-Nummer 426) zu realisieren. Grundsätzlich 
gelten hier die identischen technischen und wirtschaft-
lichen Voraussetzungen wie bei der Kreditvariante. Auch
der Umfang des Zuschusses richtet sich nach Größe und
Standort des Betriebes. So beträgt die Förderung bei einem
Großbetrieb in den alten Bundesländern beispielsweise
2550 Euro, während ein KMU-Antragsteller in den neuen
Ländern beispielsweise 4250 Euro erhält. 


